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EUROPÄISCHE KOMMISSION 
GENERALDIREKTION DOLMETSCHEN 
 
DIREKTION RESSOURCEN UND CORPORATE SERVICES 
Audiovisuelle Lösungen und Tonqualität 

 
WICHTIGSTE TECHNIKSPEZIFIKATIONEN FÜR KONFERENZRÄUME 

MIT SIMULTANVERDOLMETSCHUNG 
 
 

 
ORTSFESTE KABINEN  (EN ISO 2603:2016) 
 
1. Mindest-Innenabmessungen 

 Breite: 2,50 m für 2 Dolmetscher 
  3,20 m für 3 oder 4 Dolmetscher 
 Tiefe: 2,40 m 
 Höhe: 2,30 m 
 
 
 
 
 
2. Türen 

Jede Kabine ist mit einer Tür zu versehen, die sich 
geräuschlos öffnen lässt und eine ausreichende 
Schalldämmung gewährleistet. 
 
 
 
3. Belüftung/Klimatisierung 

Das Belüftungs- und Klimatisierungssystem muss 
wirksam, geräuschlos und unabhängig vom Belüftungs- 
und Klimatisierungssystem des restlichen Gebäudes 
funktionieren. 
Es soll eine hundertprozentige Frischluftversorgung und 
mindestens siebenmal pro Stunde einen vollständigen 
Luftaustausch gewährleisten. 
 
4. Scheiben 

Die Frontscheiben müssen die gesamte Breite der 
Kabine abdecken. Vertikale Stützelemente sind zu 
vermeiden. Front- und Seitenscheiben müssen aus 
farblosem, reflexionsfreiem Glas bestehen und die 
Schallschutzvorgaben erfüllen. 
 
 
 
 
 
 
 
Erfüllen die ortsfesten Kabinen nicht die 
Anforderungen der ISO 2603 oder die hier 
aufgeführten technischen Spezifikationen, so sind 
transportable Kabinen einzusetzen. 
 

 
TRANSPORTABLE KABINEN  (EN ISO 4043:2016) 
 
1. Mindest-Innenabmessungen 

 Breite: 2,40 m für 2 oder 3 Dolmetscher 
  3,20 m für 4 Dolmetscher 
 Tiefe: 1,60 m 
 Höhe: 2,00 m 
 
NB: Bei sehr kurzen Sitzungen (höchstens 1 h) sind 
nach Rücksprache mit der GD Dolmetschen ggf. 
Kabinen mit einer Breite von 1,60 m zulässig. 
 
2. Türen 

Jede Kabine ist seitlich oder an der Rückseite mit einer 
nach außen zu öffnenden angeschlagenen Tür zu 
versehen, die einen direkten Zugang aus dem Raum 
oder vom Podest ermöglicht. Sie hat geräuschlos zu 
funktionieren. 
 
3. Belüftung 

Die Kabine ist mit einem wirksamen Belüftungssystem 
auszustatten, das mindestens achtmal pro Stunde einen 
vollständigen Luftaustausch gewährleistet, ohne für die 
darin Sitzenden einen Luftzug zu verursachen. Dies 
bedeutet mindestens 1 Lüfter pro Dachplatte. Die 
Anlage hat so geräuscharm wie möglich zu laufen. 
 
Für einen objektiven Messwert muss der Sensor des 
CO2 Messgeräts mittig, in halber Höhe, auf der inneren 
Rückwand der mobilen Kabine angebracht werden. 
 
4. Scheiben 
 
Alle Kabinen müssen über Front- und Seitenscheiben 
verfügen. Um eine optimale Sicht zu gewährleisten, 
sollen die Frontscheiben die gesamte Breite der Kabine 
abdecken. Vertikale Stützelemente müssen so schmal 
wie möglich sein und dürfen von keiner Arbeitsposition 
aus das Hauptgesichtsfeld beeinträchtigen. Die 
Scheiben dürfen nicht gefärbt, verschmutzt oder 
verkratzt sein. 
 
5. Podest 

Transportable Kabinen sind auf einem mit 
Fußbodenbelag bedeckten, ca. 30 cm hohen Podest 
aufzustellen, das keine Bewegungsgeräusche 
verursachen darf, hinter den Kabinen auf Höhe des 
Kabinenbodens einen Gang von mindestens 1,30 m 
Breite lässt und einen sicheren Zugang gewährleistet. 
 
6. Abstand zwischen Kabinen und Teilnehmern 

Zwischen der letzten Stuhlreihe und den Kabinen ist ein 
Durchgang (mindestens 1,5 m) zu belassen, damit 
Teilnehmer nicht durch Stimmen aus den Kabinen 
gestört werden. 
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FORDERUNGEN FÜR ALLE KONFERENZRÄUME 

Gleich, ob mit einer ortsfesten oder transportablen Simultanverdolmetschungsanlage 
 
1. Anzahl der Kabinen: (mindestens) eine Kabine für jede Sprache, in die gedolmetscht wird. 
 
2. Kabinenausstattung: 
 
Ein Einzelpult (EN ISO 20109:2016) pro Dolmetscher. 

Jedes Pult verfügt über: 
• ein Bedienfeld mit Schaltern für den Ausgangskanal und die Eingangskanäle; 

(Jedes Pult verfügt über mindestens drei einzelne Schalter für die Vorwahl der Eingangskanäle oder 
mindestens fünf für den Fall, dass aus mehr als sechs Sprachen gedolmetscht wird.) 

• ein Mikrofon; 
• einen Kopfhörer (Typ AKG K15 oder ähnlich). 

Die Kabine ist ausgestattet mit: 
• einer festen, Stoß dämpfenden Arbeitsoberfläche; 
• einer verstellbaren Tischlampe pro Dolmetscher; 
• einer dimmbaren Deckenlichtquelle 
• komfortablen, höhenverstellbaren Stühlen mit fünfarmigem Fußkreuz und Stuhlrollen; 
• einem Kohlendioxid-Messsensor (transportable Kabinen) 
• Papier, Schreibmaterial (keine Bleistifte); 
• Wasser und Gläser. 

Technische Ausrüstung und Kabinen sind in einwandfreiem Zustand und mit größter Sorgfalt zu installieren. 

Das Einschalten eines Mikrofons schaltet jedes andere Mikrofon auf dem gleichen Ausgangskanal 
(A oder B) aus. 

Während der gesamten Sitzung muss mindestens ein qualifizierter Simultandolmetschtechniker im Raum 
anwesend sein, um ggf. tätig werden zu können. 
 
3. Mikrofone für Teilnehmer (EN ISO 22259:2019): 
 
i) Fest installiert: Üblicherweise mindestens ein Mikrofon für jeweils zwei Teilnehmer bzw. eines pro Delegation 

am Hauptkonferenztisch. 

ii) Tragbar: Für mobile Redner bzw. Frage-und-Antwort-Runden ist ein geeignetes Drahtlos- bzw. 
Nackenbügelmikrofon vorzuhalten. 

Der Einfachheit halber sollte die Konferenztechnik immer nur ein aktives Mikrofon zulassen. 
(FIFO 1 = First In, First Out mit einem aktiven Mikrofon) 
 
4. Zusätzliche Anforderungen: 
 
Eine Darstellung der Kabinenanordnung im Sitzungsraum ist der GD Dolmetschen (GD SCIC) zur Zustimmung 
vorzulegen. 

Alle Kabinen müssen den Dolmetschern einen direkten und unverstellten Blick auf das gesamte Geschehen im Saal 
und auf die anderen Dolmetschkabinen ermöglichen. 

Sitzungsräume dürfen keine Pfeiler oder Säulen aufweisen, die den Blick der Dolmetscher verstellen. 

Die Einhaltung der Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen für das sichere Aufsuchen und Verlassen der 
Kabinen ist zu gewährleisten. 

Projektionsleinwände müssen von allen Kabinen aus vollständig sichtbar sein. Sie dürfen nur soweit von den 
Dolmetschern entfernt sein, dass diese Wörter und Zahlen lesen können. Nötigenfalls können kleine Bildschirme 
(höchstens 17 Zoll) in den Kabinen aufgestellt werden; ein Bildschirm für zwei Dolmetscher, zwei Bildschirme für 
drei Dolmetscher. 

Werden Videos oder Filme gezeigt, so müssen die Dolmetscher im Vorfeld das Skript erhalten, und der Ton muss 
in das Dolmetschsystem eingespeist werden. Wenn Sie Videokonferenzen o.ä. mit 
Simultanverdolmetschung planen, kontaktieren Sie bitte rechtzeitig die Generaldirektion Dolmetschen 
(GD SCIC), um die Machbarkeit des Vorhabens zu prüfen. Ansprechpartner: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Dolmetschen (DG SCIC.C.5) 
Technische Konformität 
scic-conform@ec.europa.eu 

European Commission 
Directorate General for Interpretation (DG SCIC.C.5) 
Technical Compliance 
scic-conform@ec.europa.eu 
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